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 Veröffentlicht am 27.02.1991

Norm

ABGB §1153 B

Rechtssatz

Selbst wenn man dem Arbeitnehmer die Ablehnung einer angewiesenen Arbeit auch aus Gewissensgründen zubilligt,

muß es sich dabei um unabweisbare, die ganze Persönlichkeit ergreifende Gebote, nicht aber nur um subjektive

Auffassungen über die politische Ordnung und soziale Gerechtigkeit handeln.
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